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Strafen

San Quentin, what good 
do you think you do?
Do you think I'll be different 
when you're through?

Johnny Cash, At San Quentin, 
24. Februar 1969



Massnahmenzentrum Uitikon

Studentische Interessengemeinschaft Recht

8. April, 13:30 bis 17 Uhr
12. Mai, 13:30 bis 17 Uhr

Max 35 TeilnehmerInnen
SI-Recht Mitglieder haben Vorrang

Weitere Infos und Anmeldung unter:
https://sirecht.com/event/besuch-
massnahmenzentrum-uitikon/



Vorl. Datum Thema

1 Mo/Di 17./18.2. Funktion der Strafe 
2 Mo/Di 24./25.2. Strafarten
3 Mo/Di 02./03.3. Strafaufschub 
4 Mo/Di 09./10.3. Strafaufschub
5 Mo/Di 16./17.3. Strafzumessung, Konkurrenz
6 Mo/Di 23./24.3. Stationäre Massnahmen
7 Mo/Di 30./31.3. Ambulante Massnahmen
8 Mo/Di 06./07.4. Verwahrung
9 Mo/Di 13./14.4. Einziehung
10 Mo/Di 27./28.4. Vollzug
11 Mo 04.5. Alain Joset - Strafrechtliche Massnahmen aus Sicht der Verteidigung
12 Di                        05.5. Übertretung, Verjährung, Strafantrag
13 Mo/Di 11.5. Gregor Tönnissen/Évi Forgó - Risikoorientierte Täterarbeit und forensische Therapie
14 Mo 18.5. Elmar Habermeyer – stationäre therapeutische Massnahmen
15 Mo 25.5. Marc Graf - Gefährlichkeitsprognosen

Vorlesungsübersicht



Übersicht

I. Einführung
II. Strafen

1. Strafarten 
a. Geldstrafe/Busse
b. Freiheitsstrafen
c. Todesstrafe/Leibesstrafe

2. Strafaufschub
a. Bedingte Strafen
b. Teilbedingte Strafen

3. Strafzumessung
a. Strafrahmen 
b. Konkurrenz 

III. Massnahmen
1. Therapeutische Massnahmen
2. Verwahrung
3. Einziehung

IV. Vollzug
V. Verjährung/Übertretungen/Strafantrag



Strafen

− Was ist eine Strafe? 
− Was bezwecken Strafen?
− Was soll bestraft werden?





Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Strafzwecke

Relative StraftheorienAbsolute Straftheorien

PräventionVergeltung



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Absolute Straftheorien

«absolute Strafzwecke verlangen, dass 
der Rechtsbruch gesühnt werde, weil 
er stattgefunden hat, nicht etwa, weil 
es dann dem Opfer besser geht oder 
weil der Täter dabei etwas lernt… 
[oder ] Kriminalität verhindert werden 
kann» Hans Wiprächtiger



Absolute Straftheorien
- Staatliche Vergeltungsstrafe als ein den 

Opfern entwundenes, zivilisatorisch 
gezähmtes Racherecht

Bildquelle: www.burglosenstein.at/index.php/fehde-um-frondsberg.html



Absolute Straftheorien

Absolute Straftheorien
- Die Bestrafung nimmt den 

Verbrecher als autonome Person in 
Verantwortung



Absolute Straftheorien

- Vergeltung als Talion: Strafe 
muss der Tat entsprechen 
(Auge um Auge)

- «Kontrollierte Vergeltung»



Absolute Straftheorien

„[D]ie Vergeltungsidee … hat sie nicht 
nur den Anspruch, dem Strafrecht ein 
Fundament zu geben, sondern will ihm 
auch Grenzen ziehen.“

Tonio Walter, Die Vergeltungsidee als 
Grenze des Strafrechts, JZ 13/2019, 649 ff.



Absolute Straftheorien

Funktioniert Vergeltung? Verübte Straftaten (10.000)

Wahrgenommen: 10% (1000)

Angezeigt: 50% (500)

Polizeilich aufgeklärt: 30% (150)

Angeklagt: 33%  (50)

Verurteilung: 80% (40)

Freiheitsstrafe: 
66% (26)

Vollzogen: 
23% (6)

Nach Seelmann, AT2, 9



Zusammenfassung absolute Straftheorien

Pro:
- Vergeltung ist begrenzt 

(Tatstrafrecht)

Contra: 
- Strafe als Selbstzweck, kein Nutzen
- Herstellung Gerechtigkeit selten
- Strafe als Anerkennung



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Relative Straftheorien

«Kein kluger Mensch straft, weil 
gesündigt worden ist, sondern 
damit nicht gesündigt werde»

Platon, zitiert nach Roxin AT I, 74



Relative Straftheorien

«È meglio prevenire i delitti
che punirgli»

Cesare Beccaria (1738–1794)
Dei delitti e delle pene



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Relative Straftheorien

Spezialprävention
Verhinderung von Kriminalität durch 
Einwirkung auf den Täter

Franz von Liszt (1851–1919)
Der Zweckgedanke im Strafrecht ZSTW 3/1883 1-47



Relative Straftheorien

Spezialprävention
Verhinderung von Kriminalität durch 
Einwirkung auf den Täter

Franz von Liszt (1851–1919)
Der Zweckgedanke im Strafrecht ZSTW 3/1883 1-47



Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
(short sharp shock)

- Negative: Sicherung
(incapacitation)

- Positive: Besserung
(Resozialisierung)

Franz von Liszt (1851–1919)
Der Zweckgedanke im Strafrecht ZSTW 3/1883 1-47



«Hot stove phenomenon»

Funktioniert Abschreckung?

Daniel S. Nagin, Deterrence - Scaring
Offenders Straight, in: F.T. Cullen/ C.L. Jonson 
(eds.), Correctional Theory, 2012, 67 f. 



«Hot stove phenomenon»

«When growing up, we learn
that when we touch a hot stove 
top, we get burned. So, we don’t
touch hot stoves. We are
deterred…»

Daniel S. Nagin, Deterrence - Scaring
Offenders Straight, in: F.T. Cullen/ C.L. Jonson 
(eds.), Correctional Theory, 2012, 67 f. 



«Hot stove phenomenon»

«Stoves are good at deterrence, 
because the pain they administer 
is immediate, certain, and 
severe.»

Daniel S. Nagin, Deterrence - Scaring
Offenders Straight, in: F.T. Cullen/ C.L. Jonson 
(eds.), Correctional Theory, 2012, 67 f. 



Relative Straftheorien

Wie muss Strafe beschaffen sein, 
damit sie wirkt?
- Hart (severe)
- Schnell (immediate)
- Gewiss (certain)



Relative Straftheorien

Wie muss Strafe beschaffen sein, 
damit sie wirkt?
- Hart (severe)
- Schnell (immediate)
- Gewiss (certain)



Relative Straftheorien

Wie muss Strafe beschaffen sein, 
damit sie wirkt?
- Hart (severe)
- Schnell (immediate)
- Gewiss (certain)

«Quanto la pena sarà piú pronta e piú vicina al 
delitto commesso, ella sarà tanto piú giusta e 
tanto piú utile.»



Relative Straftheorien

Wie muss Strafe beschaffen sein, 
damit sie wirkt?
- Hart (severe)
- Schnell (immediate)
- Gewiss (certain)

Henning Curti (links), ZRP 1999, 234: Weniger 
Strafhöhe, als vielmehr Risiko der Bestrafung 
wirkt abschreckend (Faktor 4)



Spezialprävention

Pro
- Nutzenorientiertes Strafen

Contra
- Abschreckung funktioniert nicht
- Sicherung begrenzt Strafe nicht
- Besserung (Zucht) wider Willen
- Rückfallraten

Franz von Liszt (1851–1919)
Der Zweckgedanke im Strafrecht ZSTW 3/1883 1-47, 36



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Relative Straftheorien

Generalprävention
Verhinderung von Kriminalität durch 
Einwirkung auf die Allgemeinheit

Paul Johann Anselm 
Ritter v. Feuerbach (1775–1833)



Relative Straftheorien

Generalprävention
Verhinderung von Kriminalität durch 
Einwirkung auf die Allgemeinheit

Paul Johann Anselm 
Ritter v. Feuerbach (1775–1833)



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Relative Straftheorien

Funktioniert Abschreckung der 
Allgemeinheit?

Paul Johann Anselm 
Ritter v. Feuerbach (1775–1833)



Relative Straftheorien

Quelle: Kilias/Kuhn/Aebi: Grundriss 
der Kriminologie, S. 397



Relative Straftheorien
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Relative Straftheorien

«…bisher konnten aber keine Studien 
belegen, dass zwischen der 
angedrohten Sanktionshärte und der 
Häufigkeit der Begehung von 
Straftaten generell eine direkte 
Korrelation besteht; vielmehr geht die 
empirische Forschung … von einer 
‚Austauschbarkeit von Sanktionen‘ 
aus»

Anna Coninx, recht 2016, 164



Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung

Günther Jakobs, Norm, Person, Gesellschaft –
Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, 
Berlin 1997, 2. Aufl. 1999.



Relative Straftheorien

Positive Generalprävention
- Sanktion bewirkt Einübung 

von Rechtstreue
- Erfolgte Reaktion fördert 

Vertrauen in Rechtsordnung
- Rechtsdurchsetzung hat 

Befriedungseffekt



Generalprävention

Pro: 
- Strafe nutzenorientiert
Contra: 
- Abschreckung Allgemeinheit?
- Exempel statuieren
- Normbestätigung nicht messbar



Was gilt in der Schweiz?

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Was gilt in der Schweiz?

„Die Strafzwecke bilden ein komplexes 
Verhältnis wechselseitiger Ergänzung, 
wobei je nach Sachzusammenhang das 
eine oder das andere Kriterium stärker 
hervortritt.“

BGE 134 IV 1, E. 5.4.1.



Was gilt in der Schweiz?

„Cafeteria approach“



Zusammenfassung Strafzwecke

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Was bezwecken Strafen?

Diskussion



Strafzweckdebatte

13. Dezember 2018, Urteil 
Obergericht/AG im Fall Rupperswil: 
- Lebenslängliche Freiheitsstrafe
- Ordentliche Verwahrung
- Keine ambulante Therapie 



Strafzweckdebatte

Absolute Straftheorien
- Vergeltung/Sühne
- Herstellung Gerechtigkeit

Relative Straftheorien
- Spezialprävention

- Negative: Abschreckung Täter
- Negative: Sicherung
- Positive: Besserung

- Generalprävention
- Negative: Abschreckung Aller
- Positive: Normbestätigung



Strafen

− Was ist eine Strafe? 
− Was bezwecken Strafen?
− Was soll bestraft werden?



Was soll bestraft werden?

Kriminalisierungsdebatte
- Betäubungsmittel
- Homosexualität
- Rassendiskriminierung
- Polygamie
- Pornografie
- Gurttragepflicht
- Nacktwandern
- Organhandelsverbot
- «Brutalo»-Filme
- etc.



Was soll bestraft werden?

The Moral Limits of the Criminal Law, 
New York 1984 ff.  

Vol. 1 Harm to Others
Vol. 2 Offense to Others
Vol. 3 Harm to Self
Vol. 4 Harmless Wrongdoing

Joel Feinberg (1926-2004)
The Moral Limits of the Criminal Law



Strafen

− Was ist eine Strafe? 
− Was bezwecken Strafen?
− Was soll bestraft werden?

Was gilt in der Schweiz?

Rechtsgüterschutz



Welches (legitime) Rechtsgut schützen: 
- Exhibitionismus
- Inzest unter Erwachsenen
- Polygamie
- Betäubungsmittelstrafrecht
- «Brutalo»-Filme 
- etc.

Strafen

− Was ist eine Strafe? 
− Was bezwecken Strafen?
− Was soll bestraft werden?



Zusammenfassung Strafen

− Was ist eine Strafe? 

− Was bezwecken Strafen?

− Was soll bestraft werden?



II. Strafen 

1. Strafarten



Übersicht

I. Einführung
II. Strafen

1. Strafarten 
a. Geldstrafe/Busse
b. Freiheitsstrafen
c. Todesstrafe/Leibesstrafe

2. Strafaufschub
a. Bedingte Strafen
b. Teilbedingte Strafen

3. Strafzumessung
a. Strafrahmen 
b. Konkurrenz 

III. Massnahmen
1. Therapeutische Massnahmen
2. Verwahrung
3. Einziehung

IV. Vollzug
V. Verjährung/Übertretungen/Strafantrag



Geldstrafe



Geldstrafe

1. Was ist eine Geldstrafe?
2. Wie wird die Geldstrafe 

bemessen?
3. Was geschieht, wenn die 

Geldstrafe nicht bezahlt wird?



Geldstrafe

1. Was ist eine Geldstrafe?
2. Wie wird die Geldstrafe 

bemessen?
3. Was geschieht, wenn die 

Geldstrafe nicht bezahlt wird?



Massnahmen

Sichernde Massnahmen

therapeutische

Stationäre
Behandlung von psychischen 

Störungen
Art. 59

Stationäre Suchtbehandlung
Art. 60

Stationäre Massnahme für 
junge Erwachsene 

Art. 61

Ambulante Behandlung von 
psychischen Störungen oder 

Sucht bzw. Abhängigkeit 
Art. 63

Nachträgliche stationäre 
Behandlung 

Art. 65 Abs. 1

isolierende

Verwahrung Art. 64

Nachträgliche Verwahrung 
Art. 65 Abs. 2

Andere Massnahmen

persönliche

Friedensbürgschaft
Art. 66

Landesverweisung
Art. 66a

Tätigkeitsverbot
Art. 67

Veröffentlichung des Urteils 
Art. 68

sachliche

Einziehung
• Sicherungseinziehung    

Art. 69
• Einziehung von 

Vermögenswerten Art. 70 
ff.

Verwendung zugunsten des 
Geschädigten 

Art. 73

Strafen

Geldstrafe Tagessatzsystem
Art. 34

Freiheitsstrafe 
Art. 40 f.

Busse Geldsummensystem
Art. 106

Todesstrafe
Leibesstrafen

Sanktionen

Fahrverbot 
Art. 67e

Vollzug



10’000.- Fr.

180 Tagessätze
(à max. 3’000.- Fr.)

3 Tagessätze
(à min. 10.-/30.- Fr.)

1.- Fr.

20 Jahre3 Tage

Geldstrafe
(Art. 34)

Freiheitsstrafe (Art. 40)

Busse
(Art. 106)

Strafen 

3 Jahre6 Monate 2 Jahre

Bedingter Vollzug 
möglich

(3 Tage–2 Jahre)

Teilbedingter 
Vollzug möglich
(1 Jahr–3 Jahre)



Geldstrafe

1. Was ist eine Geldstrafe?
2. Wie wird die Geldstrafe 

bemessen?
3. Was geschieht, wenn die 

Geldstrafe nicht bezahlt wird?



Geldstrafe

BGE 134 IV 60 E. 4.1: 
Im Unterschied zur Busse, die sich 
nach dem Gesamtsummensystem 
bemisst …, wird sie im Tagessatzsystem 
verhängt. 



Geldstrafe

Art. 34 – Geldstrafe/Bemessung
1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe 
mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Das Gericht 
bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.

2 Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 
3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der 
Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht 
bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, 
namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, 
allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem 
Existenzminimum.

3 Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen 
Auskünfte.

4 Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.



Geldstrafe

Art. 34 – Geldstrafe/Bemessung
1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe 
mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. 

Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des 
Täters.

2 Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 
3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der 
Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. 

Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im 
Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und 
Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und 
Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.

Minimum/Maximum Tagessätze

Bestimmung Anzahl Tagessätze

Minimum/Maximum Höhe Tagessatz

Bestimmung Höhe Tagessatz



Art. 34 Abs. 1 StGB – Geldstrafe/Bemessung

Bestimmt es das Gesetz nicht anders, 
so beträgt die Geldstrafe mindestens 
drei und höchstens 180 Tagessätze. 
Das Gericht bestimmt deren Zahl nach 
dem Verschulden des Täters.



Geldstrafe

Anzahl Tagessätze 
(Verschulden)
x
Höhe der Tagessätze
(Finanzielle Verhältnisse)
=
Geldstrafe



Geldstrafe

Maximale Geldstrafe:

Max. Anzahl Tagessätze 
(Art. 34 Abs. 1: «höchstens 180 Tagessätze»)
x
Max. Höhe der Tagessätze
(Art. 34 Abs. 2: «Ein Tagessatz beträgt 
höchstens 3000 Franken») 
=
Maximale Geldstrafe
Fr. 540’000.–



Geldstrafe

Minimale Geldstrafe:

Min. Anzahl Tagessätze 
(Art. 34 Abs. 1: «mindestens drei Tagessätze»)
x
Minimale Höhe der Tagessätze
(Art. 34 Abs. 2: «bis auf 10 Franken gesenkt 
werden») 
=
Minimale Geldstrafe
Fr. 30.–



Geldstrafe

Welche Strafen werden 
ausgefällt?



Geldstrafe

Geschäftsmann und Uhrenliebhaber 
heuert Dieb an, um nachts bei einem 
Antiquitätenhändler einzubrechen und 
teures Sammlerstück zu «besorgen».



Geldstrafe

Art. 139 – Diebstahl 
Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache 
zur Aneignung wegnimmt, …wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe bestraft.

Art. 24 – Anstiftung 
1 Wer jemanden vorsätzlich zu dem von 
diesem verübten Verbrechen oder Vergehen 
bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, 
die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.



Geldstrafe

Anzahl Tagessätze

Art. 34 Abs. 1 Satz 2 StGB
Das Gericht bestimmt deren Zahl nach 
dem Verschulden des Täters. Je 150 Tagessätze



Geldstrafe

Die Bemessung der Tagessatzanzahl 
richtet sich nach dem Verschulden 
(erster Schritt). Dabei gilt die allge-
meine Regel von Art. 47 StGB.
(BGE 134 IV 60 E. 6.1)



Geldstrafe

Höhe des Tagessatzes (Art. 34 Abs. 2 StGB)
Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 
30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, 
wenn die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der 
Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das 
Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach 
den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, 
namentlich nach Einkommen und Vermögen, 
Lebensaufwand, allfälligen Familien- und 
Unterstützungspflichten sowie nach dem 
Existenzminimum.

Monatslohn: Fr. 10’000.-

Monatslohn: Fr. 2’000.-



Geldstrafe

Die Bemessung der Tagessatzhöhe
(zweiter Schritt) stellt das Kern-
problem der Geldstrafenbemessung
dar…

BGE 134 IV 60 E. 6.1



Geldstrafe

Ausgangspunkt für die Bemessung 
bildet das Einkommen, das dem Täter 
durchschnittlich an einem Tag 
zufliesst…

BGE 134 IV 60 E. 6.1



Geldstrafe

Zum Einkommen zählen ausser den 
Einkünften aus Arbeit namentlich die 
Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, 
aus der Landwirtschaft und aus dem 
Vermögen (Miet- und Pachtzinsen, 
Kapitalzinsen, Dividenden usw.), ferner 
privat- und öffentlichrechtliche Unter-
halts- und Unterstützungsbeiträge, 
Renten, Sozialversicherungs- und 
Sozialhilfeleistungen.

BGE 134 IV 60 E. 6.1



Geldstrafe

…Was gesetzlich geschuldet ist oder 
dem Täter wirtschaftlich nicht 
zufliesst, ist abzuziehen, so die 
laufenden Steuern, die Beiträge an die 
obligatorische Kranken- und 
Unfallversicherung, sowie die 
notwendigen Berufsauslagen... BGE 134 IV 60 E. 6.1



Geldstrafe

Art. 34 Abs. 3 StGB
Die Behörden des Bundes, der Kan-
tone und der Gemeinden geben die 
für die Bestimmung des Tagessatzes 
erforderlichen Auskünfte.



Geldstrafe

Höhe des Tagessatzes:

Monatslohn: Fr. 10.000.–
Verheiratet, Ehefrau erwerbstätig, ein 
gemeinsames Kind, 
Vermögen: 800.000.– in Aktien

Quelle: Berechnungsformular Tagessatz 
https://www.ssk-cps.ch/empfehlungen



Geldstrafe

Höhe des Tagessatzes:

Monatslohn: Fr. 1.000.–
Geschieden, erhält Fr. 1.000.–
Unterhalt von Exfrau, hat mit jetziger 
Freundin 3 Kinder 

Quelle: Berechnungsformular Tagessatz 
https://www.ssk-cps.ch/empfehlungen



Geldstrafe

- Abzüge in % (Kind, Vers.)
- Geschiedene Ehepartner
- Schulden-Abzug
- Vermögen als Faktor



Existenzminimum

Darf in das Existenzminimum 
eingegriffen werden?

BGE 134 IV 60 E. 6.5.1



Existenzminimum

«…dass das Existenzminimum nicht den 
betreibungsrechtlichen Notbedarf meinen kann… 
[weil sonst] die Geldstrafe für breite Kreise der 
Bevölkerung (…Studierende, haushaltsführende 
Ehegatten, Arbeitslose…) nicht in Betracht käme, 
was gerade nicht der Wille des Gesetzgebers war … 
Der Hinweis auf das Existenzminimum … erlaubt, 
vom Nettoeinkommensprinzip abzuweichen und 
den Tagessatz bedeutend tiefer zu bemessen. Der 
Tagessatz für Verurteilte… unter dem 
Existenzminimum… ist daher in dem Masse 
herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit 
der Sanktion … erkennbar ist. 

BGE 134 IV 60 E. 6.5.1



Geldstrafe 

150 Tagessätze
à Fr. 310.–
= 46’500 .– Geldstrafe 

150 Tagessätze
à Fr. 30.–
= 4’500 .– Geldstrafe 



Geldstrafe

Art. 34 Abs. 4 StGB
Zahl und Höhe der Tagessätze sind im 
Urteil festzuhalten.
«Die beschuldigte Person wird bestraft 
mit einer Geldstrafe von 
180 Tagessätzen zu je Fr. 60.–,
entsprechend Fr. 10‘800.–»



Geldstrafe

1. Was ist eine Geldstrafe?
2. Wie wird die Geldstrafe 

bemessen?
3. Was geschieht, wenn die 

Geldstrafe nicht bezahlt wird?



Art. 35 StGB – Vollzug

1 Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten 
eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs 
Monaten. Sie kann Ratenzahlung anordnen und 
auf Gesuch die Fristen verlängern.
2 Besteht der begründete Verdacht, dass der 
Verurteilte sich der Vollstreckung der Geldstrafe 
entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die 
sofortige Bezahlung oder eine Sicherheitsleistung
verlangen.
3 Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe nicht frist-
gemäss, so ordnet die Vollzugsbehörde die 
Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu 
erwarten ist.



Art. 36 – Ersatzfreiheitsstrafe

1 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe 
nicht bezahlt und sie auf dem 
Betreibungsweg (Art. 35 Abs. 3) 
uneinbringlich ist, tritt an die Stelle der 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Ein 
Tagessatz entspricht einem Tag 
Freiheitsstrafe.



Urteil / Strafbefehl mit Geldstrafe

Inkasso/OG: Rechnung / Einzahlungsschein
(Abzahlungsvereinbarung) 

Betreibung

Verlustschein

Erneute Aufforderung zur Zahlung

Überweisung an Vollzugszentrum Zürich

Aufforderung zur Zahlung 
Androhung Ersatzfreiheitsstrafe

Anordnung und Vollzug 
Ersatzfreiheitsstrafe

Zahlung 
(Abzahlungsvereinbarung)

Wird bezahlt

Wird bezahlt

Vollzug Geldstrafe



3. Bedingte Strafen 138



3. Bedingte Strafen 139



150 Tagessätze
à Fr. 30.– = 4’500 .– Geldstrafe 

150 Tagessätze
à Fr. 310.– = 46’500 .– Geldstrafe 

Ersatzfreiheitsstrafe

150 Tage Freiheitsstrafe



Busse



Busse

1. Was ist eine Busse?
2. Wie wird die Busse bemessen?
3. Was geschieht, wenn die Busse 

nicht bezahlt wird?



Busse

1. Was ist eine Busse?
2. Wie wird die Busse bemessen?
3. Was geschieht, wenn die Busse 

nicht bezahlt wird?



Massnahmen

Sichernde Massnahmen

therapeutische

Stationäre
Behandlung von psychischen 

Störungen
Art. 59

Stationäre Suchtbehandlung
Art. 60

Stationäre Massnahme für 
junge Erwachsene 

Art. 61

Ambulante Behandlung von 
psychischen Störungen oder 

Sucht bzw. Abhängigkeit 
Art. 63

Nachträgliche stationäre 
Behandlung 

Art. 65 Abs. 1

isolierende

Verwahrung Art. 64

Nachträgliche Verwahrung 
Art. 65 Abs. 2

Andere Massnahmen

persönliche

Friedensbürgschaft
Art. 66

Landesverweisung
Art. 66a

Tätigkeitsverbot
Art. 67

Veröffentlichung des Urteils 
Art. 68

sachliche

Einziehung
• Sicherungseinziehung    

Art. 69
• Einziehung von 

Vermögenswerten Art. 70 
ff.

Verwendung zugunsten des 
Geschädigten 

Art. 73

Strafen

Geldstrafe Tagessatzsystem
Art. 34

Freiheitsstrafe 
Art. 40 f.

Busse Geldsummensystem
Art. 106

Todesstrafe
Leibesstrafen

Sanktionen

Fahrverbot 
Art. 67e

Vollzug



10’000.- Fr.

180 Tagessätze
(à max. 3’000.- Fr.)

3 Tagessätze
(à min. 10.-/30.- Fr.)

1.- Fr.

20 Jahre3 Tage

Geldstrafe
(Art. 34)

Freiheitsstrafe (Art. 40)

Busse
(Art. 106)

Strafen 

3 Jahre6 Monate 2 Jahre

Bedingter Vollzug 
möglich

(3 Tage–2 Jahre)

Teilbedingter 
Vollzug möglich
(1 Jahr–3 Jahre)



Busse

Art. 103 – Begriff
Übertretungen sind Taten, die mit 
Busse bedroht sind.



Busse

Art. 126 – Tätlichkeiten 

Wer gegen jemanden Tätlichkeiten 
verübt, die keine Schädigung des 
Körpers oder der Gesundheit zur Folge 
haben, wird, auf Antrag, mit Busse 
bestraft.

Übertretung, weil maximal Busse angedroht 



Busse

Art. 102 – Verantwortlichkeit des 
Unternehmens
Wird in einem Unternehmen in 
Ausübung geschäftlicher Verrichtung 
im Rahmen des Unternehmenszwecks 
ein Verbrechen oder Vergehen 
begangen … wird das Unternehmen 
mit Busse bis zu 5 Millionen Franken 
bestraft.

Im Unternehmensstrafrecht ist Busse die 
Hauptstrafe auch für Verbrechen und 
Vergehen



Busse

1. Was ist eine Busse?
2. Wie wird die Busse bemessen?
3. Was geschieht, wenn die Busse 

nicht bezahlt wird?



Busse

BGE 134 IV 60 E. 4.1: 

Im Unterschied zur Busse, die sich 
nach dem Gesamtsummensystem 
bemisst …, wird sie im Tagessatzsystem 
verhängt. 



Busse

Art. 106 – Busse 

1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist 
der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.

2 Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass 
die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine 
Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem 
Tag und höchstens drei Monaten aus.

3 Das Gericht bemisst Busse und 
Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen 
des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, 
die seinem Verschulden angemessen ist.

Bussenmaximum

Ersatzfreiheitsstrafe

Geldsummensystem



Busse

Es regnet. Geschäftsmann beauftragt 
seinen Helfer, ihm aus dem 
Schirmständer des gegen-
überliegenden Restaurants, einen 
Regenschirm zu «besorgen».



Busse

Art. 139 – Diebstahl

Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache 
zur Aneignung wegnimmt, …wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bestraft.

Art. 172ter – Geringfügige Vermögensdelikte

Richtet sich die Tat nur auf einen geringen 
Vermögenswert oder auf einen geringen 
Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse 
bestraft.
(BGE 121 IV 261: bis Fr. 300.--)

Grundsätzlich Verbrechen, weil 
Maximalstrafe < 3 Jahre

Bei Geringfügigkeit: Übertretung



Busse

Bussenbemessung

Art. 106 Abs. 3 StGB: 
Das Gericht bemisst Busse je nach den 
Verhältnissen des Täters so, dass 
dieser die Strafe erleidet, die seinem 
Verschulden angemessen ist.

Fr. 1000.– Busse Fr. 200.– Busse 



Busse

1. Was ist eine Busse?
2. Wie wird die Busse bemessen?
3. Was geschieht, wenn die Busse 

nicht bezahlt wird?



Busse

Art. 106 – Busse 

1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist 
der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.

2 Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass 
die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine 
Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem 
Tag und höchstens drei Monaten aus.

3 Das Gericht bemisst Busse und 
Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen 
des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, 
die seinem Verschulden angemessen ist.

Bussenmaximum

Ersatzfreiheitsstrafe

Geldsummensystem



Busse

Ersatzfreiheitsstrafe:

1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist 
der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.

2 Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass 
die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine 
Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem 
Tag und höchstens drei Monaten aus.

3 Das Gericht bemisst Busse und 
Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen 
des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, 
die seinem Verschulden angemessen ist.

«Die beschuldigte Person wird zudem mit 
einer Busse von Fr. 300.– bestraft; bei 
schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise 
mit einer Freiheitstrafe von 3 Tagen»



Ersatzfreiheitsstrafe

Fr. 1000.- Busse Fr. 200.- Busse
«Die beschuldigte Person wird mit einer 
Busse von Fr. 1000.– bestraft; 
bei schuldhaftem Nichtbezahlen 
ersatzweise mit einer Freiheitstrafe von 
…Tagen»

«Die beschuldigte Person wird mit einer 
Busse von Fr. 200.– bestraft; 
bei schuldhaftem Nichtbezahlen 
ersatzweise mit einer Freiheitstrafe von 
…Tagen»

Umrechnungsschlüssel?



Ersatzfreiheitsstrafe

Fr. 1000.- Busse Fr. 200.- Busse

Praxis: Umrechnungsfaktor
100.– Busse = 1 Tag

10 Tage Freiheitsstrafe 2 Tage Freiheitsstrafe 



Busse

1. Was ist eine Busse?
2. Wie wird die Busse 

bemessen?
3. Was geschieht, wenn die 

Busse nicht bezahlt wird?



Übersicht

I. Einführung
II. Strafen

1. Strafarten 
a. Geldstrafe/Busse
b. Freiheitsstrafen
c. Todesstrafe/Leibesstrafe

2. Strafaufschub
a. Bedingte Strafen
b. Teilbedingte Strafen

3. Strafzumessung
a. Strafrahmen 
b. Konkurrenz 

III. Massnahmen
1. Therapeutische Massnahmen
2. Verwahrung

IV. Verjährung
V. Übertretungen



Freiheitsstrafe



Freiheitsstrafe

1. Was ist Freiheitsstrafe?
2. Wie wird Freiheitsstrafe 

ausgesprochen?
3. Wie wird die Freiheitsstrafe 

vollzogen?



Freiheitsstrafe

1. Was ist Freiheitsstrafe?
2. Wie wird Freiheitsstrafe 

ausgesprochen?
3. Wie wird die Freiheitsstrafe 

vollzogen?



Massnahmen

Sichernde Massnahmen

therapeutische

Stationäre
Behandlung von psychischen 

Störungen
Art. 59

Stationäre Suchtbehandlung
Art. 60

Stationäre Massnahme für 
junge Erwachsene 

Art. 61

Ambulante Behandlung von 
psychischen Störungen oder 

Sucht bzw. Abhängigkeit 
Art. 63

Nachträgliche stationäre 
Behandlung 

Art. 65 Abs. 1

isolierende

Verwahrung Art. 64

Nachträgliche Verwahrung 
Art. 65 Abs. 2

Andere Massnahmen

persönliche

Friedensbürgschaft
Art. 66

Landesverweisung
Art. 66a

Tätigkeitsverbot
Art. 67

Veröffentlichung des Urteils 
Art. 68

sachliche

Einziehung
• Sicherungseinziehung    

Art. 69
• Einziehung von 

Vermögenswerten Art. 70 
ff.

Verwendung zugunsten des 
Geschädigten 

Art. 73

Strafen

Geldstrafe Tagessatzsystem
Art. 34

Freiheitsstrafe 
Art. 40 f.

Busse Geldsummensystem
Art. 106

Todesstrafe
Leibesstrafen

Sanktionen

Fahrverbot 
Art. 67e

Vollzug



10’000.- Fr.

180 Tagessätze
(à max. 3’000.- Fr.)

3 Tagessätze
(à min. 10.-/30.- Fr.)

1.- Fr.

20 Jahre3 Tage

Geldstrafe
(Art. 34)

Freiheitsstrafe (Art. 40)

Busse
(Art. 106)

Strafen 

3 Jahre6 Monate 2 Jahre

Bedingter Vollzug 
möglich

(3 Tage–2 Jahre)

Teilbedingter 
Vollzug möglich
(1 Jahr–3 Jahre)



StGB/2006

Art. 35 – Zuchthausstrafe 
Die Zuchthausstrafe ist die schwerste 
Freiheitsstrafe. Ihre kürzeste Dauer ist ein Jahr, die 
längste Dauer 20 Jahre. Wo das Gesetz es 
besonders bestimmt, ist sie lebenslänglich.

Art. 36 – Gefängnisstrafe
Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist drei 
Tage. Wo das Gesetz nicht ausdrücklich anders 
bestimmt, ist die längste Dauer drei Jahre.

Art. 39 – Haftstrafe
1. Die Haftstrafe ist die leichteste Freiheitsstrafe. 
Ihre kürzeste Dauer ist ein Tag, die längste Dauer 
drei Monate.

Art. 9 – Verbrechen und Vergehen
1 Verbrechen sind die mit Zuchthaus bedrohten 
Handlungen.

2 Vergehen sind die mit Gefängnis als 
Höchststrafe bedrohten Handlungen.

Art. 101 – Die Übertretung
Übertretungen sind die mit Haft oder Busse … 
bedrohten Handlungen.



Freiheitsstrafe

Art. 40 StGB:
1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 
beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine 
kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht 
bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse 
(Art. 106).

2 Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe 
beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz 
ausdrücklich bestimmt, dauert die 
Freiheitsstrafe lebenslänglich.



Freiheitsstrafe

− Schwerwiegendste Vollzugsform 
− Daher subsidiär im Bereich 3 Tage 

bis 6 Monate
− Als Hauptstrafe bei > 6 Monate bis 

zu lebenslänglich
− Bedingt, unbedingt, teilbedingt



Lebenslängliche Freiheitsstrafe

Explizit angedroht bei: 
- Mord (Art. 112)
- Besonders schwere Fälle der 

Geiselnahme (Art. 185 Ziff. 3)
- Völkermord (Art. 264) 
- Besonders schwere Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit (Art. 264a)
- Kriegsverbrechen (Art. 264c-h)
- Schwere Angriffe auf die Unabhängig-

keit der Eidgenossenschaft (Art. 266)



Lebenslängliche Freiheitsstrafe

Art. 74 MStG – Feigheit 
Wer vor dem Feinde aus Feigheit 
sich versteckt hält, flieht oder 
eigenmächtig seinen Posten 
verlässt, wird mit lebensläng-
licher Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsstrafe bestraft.

Militärstrafgesetz (MStG) vom 13. Juni 1927 
(Stand am 1. Januar 2019)



Fall Rupperswil

- 14. Dezember 2018: 
Lebenslängliche Freiheitsstrafe und 
ordentliche Verwahrung



Fall Rupperswil

Heisst lebenslänglich wirklich 
lebenslänglich?



Lebenslängliche Freiheitsstrafe

Art. 86 StGB – Bedingte Entlassung
5 Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
ist die bedingte Entlassung … 
frühestens nach 15 … Jahren möglich.



Lebenslängliche Freiheitsstrafe

Art. 86 StGB – Bedingte Entlassung
1 [D]er Gefangene … ist er durch die 
zuständige Behörde bedingt zu 
entlassen, wenn es sein Verhalten im 
Strafvollzug rechtfertigt und nicht 
anzunehmen ist, er werde weitere 
Verbrechen oder Vergehen begehen.



Lebenslängliche Freiheitsstrafe

2000 – 2006: 
Entlassung im Schnitt nach 18 Jahren

1984 – 1999: 
Entlassung im Schnitt nach 15 Jahren

Thierry Urwyler, Amt für Justizvollzug/ZH



Lebenslängliche Verwirrung

«Die Kombination von lebens-
länglicher Freiheitsstrafe und 
Verwahrung ist juristischer Nonsens.»

Thomas Manhart, Thomas Noll, Jérôme Endrass, Lebenslängliche 
Verwirrung , in: https://www.nzz.ch/meinung/lebenslaengliche-
verwirrung-ld.1367306



Lebenslängliche Freiheitsstrafe – Verwahrung

- Mehrfacher Raubmord, 
Raub und Diebstahl

- BGer bestätigt lebenslängliche 
Freiheitsstrafe sowie ordentliche 
Verwahrung

BGE 142 IV 56



Freiheitsstrafe

1. Was ist Freiheitsstrafe?
2. Wie wird Freiheitsstrafe 

ausgesprochen?
3. Wie wird die Freiheitsstrafe 

vollzogen?



Freiheitsstrafe

Geschäftsmann und Uhrenliebhaber 
heuert Dieb an, um nachts bei einem 
Antiquitätenhändler einzubrechen und 
teures Sammlerstück zu «besorgen».



Geldstrafe

Art. 34 Abs. 1 Satz 2 StGB
Das Gericht bestimmt deren Zahl nach 
dem Verschulden des Täters.

Je 150 Tagessätze



Freiheitsstrafe

Art. 41 StGB – Freiheitsstrafe anstelle von 
Geldstrafe

1 Das Gericht kann statt auf eine 
Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe 
erkennen, wenn:
a. eine solche geboten erscheint, 

um den Täter von der Begehung 
weiterer Verbrechen oder 
Vergehen abzuhalten; oder

b. eine Geldstrafe voraussichtlich
nicht vollzogen werden kann.

5 Monate Freiheitsstrafe?



Freiheitsstrafe

1. Was ist Freiheitsstrafe?
2. Wie wird Freiheitsstrafe 

ausgesprochen?
3. Wie wird die Freiheitsstrafe 

vollzogen?



Vollzugsaufschub



Vollzug Freiheitsstrafen

Vollzug Freiheitsstrafen



Freiheitsstrafe

Vollzugsformen: 
- Geschlossen/Offen
- Normalvollzug/Einzelhaft
- Halbgefangenschaft
- Tageweiser Vollzug
- Arbeits- und Wohnexternat
- Gemeinnützige Arbeit
- Electronic Monitoring
- etc.

Dr. iur. Silja Bürgi, Amt für Justizvollzug/ZH



Vorl. Datum Thema

1 Mo/Di 17./18.2. Funktion der Strafe 
2 Mo/Di 24./25.2. Strafarten
3 Mo/Di 02./03.3. Strafaufschub 
4 Mo/Di 09./10.3. Strafaufschub
5 Mo/Di 16./17.3. Strafzumessung, Konkurrenz
6 Mo/Di 23./24.3. Stationäre Massnahmen
7 Mo/Di 30./31.3. Ambulante Massnahmen
8 Mo/Di 06./07.4. Verwahrung
9 Mo/Di 13./14.4. Einziehung
10 Mo/Di 27./28.4. Vollzug
11 Mo 04.5. Alain Joset - Strafrechtliche Massnahmen aus Sicht der Verteidigung
12 Di                        05.5. Übertretung, Verjährung, Strafantrag
13 Mo/Di 11.5. Gregor Tönnissen/Évi Forgó - Risikoorientierte Täterarbeit und forensische Therapie
14 Mo 18.5. Elmar Habermeyer – stationäre therapeutische Massnahmen
15 Mo 25.5. Marc Graf - Gefährlichkeitsprognosen

Vorlesungsübersicht



Strafrecht AT II

Prof. Dr. Marc Thommen
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